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Europäische Aktiengesellschaft (SE):
Neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der Mitbestimmung im Aufsichtsrat

Das mit der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) 
eingeführte Europäische Mitbestimmungsregime 
eröffnet Möglichkeiten, der Mitbestimmung nach den 
deutschen Mitbestimmungsgesetzen zu entgehen. 
Zahlreiche Unternehmen habe sich dies bereits zu-
nutze gemacht und einen Formwechsel in die SE 
oder ähnliche Gestaltungen beschlossen.

Die deutsche Unternehmensmitbestimmung – also 
die Mitwirkung von Arbeitnehmervertretern im Auf-
sichtsrat – knüpft daran an, dass bestimmte Schwel-
lenwerte von Arbeitnehmerzahlen überschritten wer-
den. Unbeliebt ist vor allem die paritätische Mitbe-
stimmung. Hat ein Unternehmen mehr als 2.000 Ar-
beitnehmer, muss ein Aufsichtsrat gebildet werden, 
der mindestens 12 Mitglieder hat und sich zur Hälfte 
aus Arbeitnehmern und zur Hälfte aus Anteilseig-
nern zusammensetzt. In der drittelmitbestimmten 
GmbH verbleibt die Zuständigkeit für die Geschäfts-
führerbestellung bei der Gesellschafterversamm-
lung; dagegen ist in der paritätisch mitbestimmten 
GmbH der Aufsichtsrat zuständig. Im ersten Wahl-
gang ist zudem die Zustimmung der Arbeitnehmer-
bank erforderlich. Außerdem wird ein Teil der Ar-
beitnehmervertreter nicht aus der Mitte der Beleg-
schaft gewählt, sondern von den Gewerkschaften 
benannt. 

Diese zwangsweise Repräsentation durch externe 
Gewerkschaftsvertreter gibt es in der Drittelmitbe-
stimmung nicht. Die Drittelmitbestimmung ist er-
reicht, wenn das Unternehmen mehr als 500 Arbeit-
nehmer hat. In der GmbH & Co. KG gibt es über-
haupt keine Drittelmitbestimmung. Für die Berech-
nung der Schwellenwerte werden die inländischen 
Arbeitnehmer von Tochtergesellschaften dem herr-
schenden Unternehmen zugerechnet. Bei der Drit-
telmitbestimmung – also für die Überschreitung der 
500er-Schwelle – gilt das nur, wenn ein Beherr-
schungsvertrag besteht oder die Tochtergesellschaft 
eingegliedert ist. 

Für eine SE gelten die deutschen Mitbestimmungs-
gesetze nicht. Die SE kennt ein eigenes, europa-

rechtliches Mitbestimmungsregime. Dieselben Re-
geln kommen auch bei einer grenzüberschreitenden 
innereuropäischen Verschmelzung zur Anwendung. 
Sie eröffnen für deutsche Unternehmen neue Ges-
taltungsmöglichkeiten, der Mitbestimmung zu entge-
hen oder eine bereits bestehende Mitbestimmung zu 
begrenzen. 

1. Einfrieren der Mitbestimmung

Mit Hilfe der SE kann das Mitbestimmungsstatut der-
gestalt eingefroren werden, dass späteres Wachs-
tum nicht mehr zur Intensivierung der Mitbestim-
mung führt. Bei der SE wird die Mitbestimmung in 
der Gründungsphase zwischen den Anteilseignern 
und den Arbeitnehmern ausgehandelt. Kommt keine 
Einigung zustande, greift eine gesetzliche Auffang-
lösung. Durch diese wird der bisherige Arbeitneh-
meranteil im Aufsichtsrat zementiert. Entscheidend 
ist: Dieses System bleibt dauerhaft bestehen. Das 
Überschreiten von Schwellenwerten lässt die Mitbe-
stimmung in der SE unberührt. Die Auffanglösung ist 
ausgerichtet auf das Mitbestimmungsniveau, das im 
Zeitpunkt der Errichtung der SE erreicht war. 

2. Verkleinerung übergroßer Aufsichtsgre-
mien

Das Mitbestimmungsgesetz schreibt für den Auf-
sichtsrat eines deutschen Unternehmens bestimmte 
Mindestgrößen vor. Der Aufsichtsrat muss aus min-
destens 12, bei Großunternehmen sogar aus 16 
oder 20 Mitgliedern bestehen. Übergroße Aufsichts-
gremien gelten als ineffizient und werden in der Wis-
senschaft für nicht funktionierende Unternehmens-
kontrolle verantwortlich gemacht. Auf eine SE finden 
die Mindestgrößen, die das Mitbestimmungsgesetz 
für den Aufsichtsrat vorschreibt, keine Anwendung. 
Daher kann bei der SE ein kleinerer und damit effi-
zienterer Aufsichtsrat gebildet werden. 

3. Niederlassungsfreiheit

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtsho-
fes zur Niederlassungsfreiheit gestattet es deut-
schen Unternehmen, auch auf ausländische Rechts-
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formen zurückzugreifen. Auf diese findet deutsches 
Mitbestimmungsrecht keine Anwendung. Wird die 
Rechtsform eines Landes genutzt, das keine Mitbe-
stimmung kennt, bleibt das Unternehmen mitbe-
stimmungsfrei, auch wenn sich der Verwaltungssitz 
in Deutschland befindet. 

Mit Hilfe der Regelungen zur SE und zur grenzüber-
schreitenden innereuropäischen Verschmelzung 
können deutsche Unternehmen unter Einhaltung 
bestimmter Voraussetzungen identitätswahrend in 
einen Rechtsträger ausländischen Rechts überführt 
werden. Dadurch kann – im Rahmen des gesetzlich 
Zulässigen – eine bestehende Mitbestimmung im 
Aufsichtsrat abgeschafft werden.

4. Neue Wege

Sie wollen ganz neue Wege in der Mitbestimmung 
beschreiten? Kein Problem. Das europäische Mitbe-
stimmungsregime gestattet es, die Mitbestimmung 
im Einvernehmen mit den Arbeitnehmern individuell 
auszuhandeln.

Sprechen Sie mit uns. Aufgrund der Expertise unse-
rer Anwälte in sämtlichen mitbestimmungsrelevanten 
Rechtsbereichen, vom Arbeitsrecht bis zum Gesell-
schaftsrecht, bieten wir Ihnen eine maßgeschneider-
te Beratung zu sämtlichen für Ihr Unternehmen rele-
vanten Mitbestimmungsfragen. Wir verfügen über 
langjährige Erfahrung bei der gesellschaftsrechtli-
chen, auch grenzüberschreitenden Umstrukturierung 
von Unternehmensgruppen und der Gründung von 
Europäischen Aktiengesellschaften (SE). 
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